
447 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxxxxx, mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBI. 
Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz' 
BGBI. Nr. 617/1983, wird wie folgt geändert: ' 

, 1. Im § 8 Abs, 2 tritt an die Stelle des Betrages 
,,1 000 S" der Betrag ,,1 100 S". 

2. Im § 8 Abs. 3 tritt an die Stelle des Betrages 
,,1 000 S" der Betrag" 1 1 00 S", 

3. Im § 8 Abs.4 tritt an die Stelle des Betrages 
,,1 200 S" der Betrag" 1 300 S". 

4. § 34 Abs. 3 lit. a lautet: 
"a) die Geburt des Kindes durch die Geburtsbe­

stätigung (§ 33 Abs. 1 Zider Personen­
standsverordnung, BGBI. Nr. 629/1983) oder 
durch die· Geburtsurkunde;" 

5. § 37 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Anträge auf Gewährung der Geburten­
beihilfe, die für die Erlallgung der Geburtenbeihilfe 
erforderlichen Geburtsbestätigungen (§ 34 Abs. 3 

'lit. a) und die Bestätigungen über die ärztlichen 
Untersuchungen sind von den Stempelgebühren 
und Verwaltungsabgaben des Bundes befreit." 

Artikel 11 

Art. I Z 1,2 und 3 tritt mit l.Jänner 1985 m 
Kraft. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. hinsichtlich des Art. I Z 5, soweit es sich um 
die Befreiung von den Stempelgebühren han­
delt, der Bundesminister für Finanzen, soweit 
es ,sich um die Befreiung von den Verwal­
tungsabgaben des Bundes handelt, die Bun-
desregierung, I 

2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Familie, Jugend und Kon­
sumentenschutz. 
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2 447 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem: 

Anpassung der Familienbeihilfe an die gestiegenen Lebenshaltungskosten. 

Lösung: 

Erhöhung der Familienbeihilfe um 100 S monatlich je Kind. 

Alternativen: 

Keine Alternativen. 

Kosten: 

Die mit dem Gesetzentwurf verbundenen Kosten werden im Jahre 1985 rund 2 Milliarden Schilling 
betragen. Die Bedeckung hiefür ist im Familienlastenausgleich - unter Berücksichtigung der noch vor­
handenen Reserven - vorhanden. 
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447 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Zu Art. I Z 1, 2 und 3: 

Der Grundbetrag an Familienbeihilfe beträgt seit 
1. Jänner 1981 je Kind monatlich 1 000 S. Die. 
gestiegenen Lebenshaltungskosten machen es erfor­
derlich, diesen Grundbetrag zu erhöhen; vorge­
schlagen wird eine Erhöhung um 100 S monatlich. 
Ebenso soll der Zuschlag für erheblich behinderte 
Kinder um 100 S erhöht werden, sodaß er in Hin­
kunft 1 300 S betragen wird. 

Zu Art. I Z 4: 

Gemäß § 33 Abs. 1 der Personehstandsverord­
nung, BGB!. Nr. 629/1983, hat die Personenstands­
behörde auf Antrag ua. eine besondere Bestätigung 
über die Geburt einer Person zur Vorlage bei 
Finanzbehörden auszustellen. Es ist daher ange­
zeigt, im § 34 Abs. 3 des Familienlastenausgleichs­
gesetzes 1967 neben der Geburtsurkunde auch die 
(nur in Angelegenheiten der Geburtenbeihilfe) gül­
tige Geburtsbestätigung als Nachweis für die 

erfolgte Geburt vorzusehen. Die vorgesehene 
Regelung entspricht der bisherigen Verwaltungs­
praxIs. 

Zu Art. I Z 5: 

·Gemäß § 33 Abs. 1 der Personenstandsverord­
nung hat die Personenstandsbehötde auf Antrag 
Bestätigungen über die Geburt einer Person sowohl 
zur Vorlage bei Finanzbehörden als auch zur V or­
lage bei Trägern der Sozialversicherung auszustel­
len. 

Da die zur Vorlage bei Trägern der Sozialversi­
cherung bestimmten Geburtsbestätigungen gern. 
§ 110 Abs. 1 Z 2 lit.a des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes von der Entrichtung der bundes­
gesetzlich geregelten öffentlichen Abgaben und der 
Bundesverwaltungsabgaben befreit sind, scheint es 
sinnvoll, auch die zur Vorlage bei Finanzbehörden 
bestimmten Geburtsbestätigungen von der Entrich­
tung der genannten Abgaben zu befreien. 
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Textgegenüberstellung 

Familienlastenaus gleichs gesetz 1967 

Geltender Text: 

§8Abs:2: 

(2) Die Familienbeihilfe beträgt für jedes Kind monatlich 1 000 S. Die Fami­
lienbeihilfe erhöht sich für jedes Kind ab Beginn des Kalenderjahres, in dem das 
Kind das 10. Lebensjahr vollendet, um monatlich 200 S. 

§8Abs.3: 

(3) Die Familienbeihilfe einer Vollwaise (§ 6) beträgt monatlich 1 000 S; sie 
erhöht sich ab Beginn des Kalenderjahres, in dem die Vollwaise das 10. Lebens­
jahr vollendet, um monatlich 200 S. 

§ 8 Abs. 4: 

(4) Für jedes Kind, das erheblich behindert ist, erhöht sich die Familienbeihilfe 
monatlich um 1 200 S. 

§ 34 Abs. 3: 

(3) Nachzuweisen sind 
a) die Geburt des Kindes durch die Geburtsurkunde; 
b) die Totgeburt durch die Sterbeurkunde; 
c) die Vornahme der.ärztlichen Untersuchungen durch eine ärztliche Bestäti­

gung. 

§ 37 Abs. 2: 

(2) Die Anträge auf Gewährung der Geburtenbeihilfe und die Bestätigungen 
über die ärztlichen Untersuchungen sind von den Stempelgebühren befreit. 

Entwurf: 

§ 8 Abs. 2: 

(2) Die Familienbeihilfe beträgt für jedes Kind monatlich 1 100 S. Die Fami­
lienbeihilfe erhöht sich für jedes Kind ab Beginn des Kalenderjahres, in dem das 
Kind das 10. Lebensjahr vollendet, um monatlich 200 S. 

§8Abs.3: 

(3) Die Familieri.beihilfe einer Vollwaise (§ 6) beträgt monatlich 1 100 S; sie 
erhöht sich ab Beginn des Kalenderjahres, in dem die Vollwaise das 10. Lebens­
jahr vollendet, um monatlich 200 S. 

§ 8 Abs. 4: 

(4) Für jedes Kind, das erheblich behindert ist, erhöht sich die Familienbeihilfe 
monatlich um 1 300 S. 

§34Abs.3: 

(3) Nachzuweisen sind 
a) die Geburt des Kindes durch die Gebunsbestätigung (§ 33 Abs. 1 ZIder 

Personenstandsverordnung, BGBI. Nr. 629/1983) oder durch die Geburts­
urkunde; 

b) die Totgeburt durch die Sterbeurkunde; 
c) die Vornahme der ärztlichen Untersuchungen durch eine ärztliche Bestäti­

gung. 

§ 37 Abs. 2: 

(2) Die Anträge auf Gewährung der Geburtenbeihilfe, die für die Erlangung 
der Geburtenbeihilfe erforderlichen Geburtsbestätigungen (§ 34 Abs. 3 lit. a) und 
die Bestätigungen über die ärztlichen Untersuchungen sind von den Stempelge­
bühren und Verwaltungs abgaben des Bundes befreit. 
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